
Herausgeberundverantw .Redakteur :
KARLHONAY Wien ,am .3 .Februar1932 .

Mietzinszuschüsse der GemeindeWienfür Wohnhausreparaturen .
Der vom Gemeinderat der Stadt Wien eingesetzte Beirat ,demdie

Entscheidung über die Gewährung von Zuschüssen zu Hauptmietzinsen zusteht ,
die das Vie rtausendfache des Friedenszinses übersteigen,hielt kürzlich
seine 55 . Sitzungab .In dieser Sitzung wurdendie Ansuchenvon 941Parteien
in 92 Häusern behandelt und Mietzinszuschüsse im Betrage vonmonatlich

. 196Schilling genehmigt .Insgesamt hat der Beirat bisher denAnsuchen
von 32 . 082Parteien in . 565Häusernstattgegeben und zusammenMonatsbeiträ¬
ge in der Höhevonrund163 . 367Schillingbewilligt .

FreieArztstelle .
ImStatus der Anstaltsärzte der WienerLandesheil -undPflege¬

anstalt " AmSteinhof "gelangt die Stelle eines ordinierenden Arztes mit

denAnfangsbezügennachGruppeIa ,Klasse7,Stufe 1 des Gehaltsschemasder
städtischen Angestellten zur Besetzung .Die Bedingungen der Anstellung ,die
nachzweijährigerzufriedenstellenderDienstleistungeinedefinitivewird,
sinddieösterreichischeStaatsbürgerschaft ,dasDoktoratdergesamten
HeilkundeundeineentsprechendeAnstaltspraxis .DieDienstverpflichtung
beträgt Al Stundenin der Woche .Bie Ausübungder Privatpraxis ist unter¬
sagt .Gesuche um diese Stelle ,die mit den entsprechenden Personaldoku¬
menten ,demNachweisüber das an einer inländischenUniversitäterlangte
Doktoratder Heilkunde ,über die österreichische Bundesbürgerschaftund
die entsprechende Ausbildung belegt sein müssen ,sind bis längstens Ih .Feb¬
ruar im Büroder Verwaltungsgruppefür Personalangelegenheiten ,NeuesRat¬
haus ,einzubringen .Bereits im Dienste der Gemeinde Wien stehende Bewer¬
ber haben ihre Gesucheim Dienstwegevorzulegen .Diesen Gesuchenist nur
der Nachweisüber die entsprechende Ausbildung anzuschliessen .Denbereits
im Dienste stehendenBewerbernbleibt die allfällig bereits erworbene
definitive Anstellung sowie der allfällig höhere Ranggewahrt .DieGesuche
sind mit einemBundesstempelimBetragevon1 Schilling ,dieGesuchsbeilagen,
soferne sie nicht ohnehin bereits gestempelt sind ,mit einemBundesstem¬
pel im Betrage von 20 Groschen zuversehen .

WiederbelegunggemeinsamerGräberim MeidlingerFriedhof .
Vom . April an werden die gemeinsamen Gräber der Abteilung E

im MeidlingerFriedhofe wiederbelegt .EnterdigungenvonLeichenrestenaus
diesenGräbernsindnurvorderWiederbelegungzulässig .GesucheumEnter¬
digungenvonLeichenrestensind bis längstens20 .Märzbei derMagistrats-¬
abteilung 12 einzubringen .Auf verspätet überreichte Ansuchen wird keine

Rücksichtgenommen.Nachdem . AprilwerdenvondenerwähntenGräberndie
Grabkreuze auf Kosten und Gefahr der Eigentümer abgeräumt und anentspre¬
chender Stelle gelagert .Sie werden binnen Jahresfrist jenen Parteien aus¬

gefolgt ,die ihr Eigentumsrechtentsprechendnachweisenunddie derGemeinde
Wien die durch die Abräumungerwachsenen Auslagen ersetzen .

VondenBezirksvertretungen.
DieBezirksvertretungMariahilftritt amDonnerstag ,den11 .Feb-¬

ruar ,um18 Uhrzu einer öffentlichenundvertraulichenSitzungzusammen .
Amgleichen Tageundzur selben Stundehält dieBezirksvertretung

Meidlingeine Plenarsitzungab .
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